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Checkliste: Achten Sie auf diese Regelungen bei der Arbeit auf Abruf
	VORGABE
	DAS BEDEUTET KONKRET
	GEPRÜFT

	20 % der Höchstarbeitszeit
	Ist eine Höchstarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber höchstens 20 % der wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen.
	☐
	fiktive Arbeitszeit 
pro Woche
	Wurde die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt, gilt eine Arbeitszeit von mindestens 20 Stunden als vereinbart. Dadurch muss also – bei fehlender Vereinbarung – auch ein Minimum von 20 Stunden entlohnt werden. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Unternehmen bei Arbeit auf Abruf stets eine rechtswirksame Vereinbarung über den Abruf eines bestimmten Arbeitszeit-Kontigents vereinbart.
	☐
	fiktive Arbeitszeit 
pro Tag
	Wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für mindestens 3 aufeinander folgende Stunden in Anspruch zu nehmen.
	☐
	25 % der Mindestarbeitszeit
	Der Anteil der vom Arbeitgeber abgerufenen Arbeit darf nicht mehr als 25 % der vereinbarten wöchentlichen Mindestarbeitszeit betragen.
	☐
	Frist für den Abruf
	Der Abruf muss mindestens 4 Tage, bevor der Mitarbeiter zur Arbeit erscheinen soll, erfolgen. Erfährt der Mitarbeiter zu spät von seinem Einsatz, braucht er die Arbeit nicht anzutreten. Er kann dies jedoch freiwillig tun.
	☐
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